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NATIONALVERSAMMLUNG
VEFASSUNG VOM 4. Oktober  1958

ZWÖLFTE  LEGISLATURPERIODE

Eingetragen beim Präsidium der Nationalversammlung am 12. Dezember 2006

BERICHT

VERFASST

IM NAMEN DER ENQUETEKOMMISSION über den Einfluss von Bewegungen mit

sektiererischem Charakter und über die Folgen ihrer Praktiken auf die körperliche und 

mentale Gesundheit Minderjähriger
Vorsitzender
Herr Georges FENECH,

Berichterstatter
M. Philippe VUILQUE,

Abgeordnete
____________________________________________________________________________________________________________________

ZUSAMMENFASSUNG DER VORSCHLÄGE
UNTERRICHT
I. – Neufestlegung der Regeln für den häuslichen Unterricht.

1. Genaue Festlegung der Bedingungen für die Wahl des häuslichen Unterrichts : Krankheit, Behinderung des Kindes, Übersiedlung der Familie oder jeder andere wirkliche und ernste Grund.

2. Forderung  nach Benützung pädagogischer Elemente, die vom nationalen Zentrum für Fernunterricht oder von anerkannten privaten Instituten für Fernunterricht angeboten werden.

3. Ausdrückliche Begrenzung des häuslichen Unterrichts auf zwei Familien, darüber hinaus drängen sich außervertragliche Schulen auf.
Die Enquetekommision ist bemüht, die Achtung vor der Freiheit des Unterrichts zu garantieren, die Verfassungswert hat und durch den Artikel 2 des Protokolls Nr. 1 der Europäischen Konvention über die Menschenrechte geheiligt ist. Jedoch um Abwege des häuslichen Unterrichts jener Art zu verhindern, wie sie bei Tabitha’s Place vorgefunden wurden, empfiehlt sie, die Bedingungen für den Zugang zu dieser Form des Unterrichts neu festzusetzen, erneut zu bekräftigen, dass der Anwendungsbereich begrenzt ist, und sie mit dem Fernunterricht zu verbinden.
4. Die Verpflichtung des nationalen Unterrichtsministeriums in die Tat umzusetzen, jährlich die Gegebenheiten des häuslichen Unterrichts zu kontrollieren. Diese Kontrolle erfolgt bei der Anwesenheit nur der Kinder und der ermächtigten Funktionäre, einschließlich des schulischen Gesundheitspersonals.
II. – Neufestlegung der Regeln für den Fernunterricht
5. Für die Benützung des Fernunterrichts die Untersuchung durch den Bürgermeister vorschreiben, die für den häuslichen Unterricht erforderlich ist.

6. Die Leiter von Instituten für Fernunterricht den folgenden Forderungen zu unterwerfen:

- sich nicht einer der Unfähigkeiten schuldig gemacht zu haben, die im Artikel L.911-5 des Unterrichtsgesetzes erwähnt sind.
- nicht zu einer Strafe von wenigstens zwei Monaten Gefängnis ohne Bewährung wegen Delikte gemäß Strafgesetz 223-15-2 verurteilt worden zu sein;

- entweder ein Abiturdiplom oder ein Lizenzdiplom oder eine der Bestätigungen für die Befähigung für Primar- oder Sekundarunterricht zu haben.
III. – Überwachung der Verpflichtungen der Öffentlichkeit von Unterrichtsinstituten oder – Einrichtungen.

7. Beachtung der Verpflichtung der Anmeldung solcher Unterrichtsinstitute entsprechend den Artikeln L. 471-1 und folgender des Unterrichtsgesetzes.

Es handelt sich darum, die Regeln der Werbung zu beachten, die Unterrichtsinstitutionen und - Einrichtungen auferlegt sind. 
IV. –  Verstärkung der Verfahren für die Anerkennung von Institutionen der schulischen Unterstützung
8. Forderung nach gleichzeitiger Zustimmung des Unterrichts- und des Arbeitsministeriums für gewinnorientierte Unternehmen, die schulische Unterstützung anbieten.
9. Angleichung der Anforderungen an die Leiter von Unternehmungen der schulischen Unterstützung an jene der entsprechenden des Fernunterrichts (vgl. Vorschlag Nr.6).

V. – Verbesserung der Information der Öffentlichkeit und Koordination der Maßnahmen des nationalen Unterrichts mit denen der Jugend und des Sports. 

10. Vorsehen einer Sensibilisierung bezüglich sektiererischer Abwege in den Lehrplänen des staatsbürgerlichen Unterrichts in der Realschule und im Gymnasium.
11. Koordination der Politiken des Unterrichtsministeriums und des Ministeriums für Jugend, Sport und gesellschaftliches Leben bezüglich der Anerkennung von Einrichtungen, die Jugendliche willkommen heißen, um ihnen Freizeitbeschäftigungen oder Ferienaufenthalte anzubieten, und Unterrichtsmaßnahmen vorschlagen.
HÖHERER UNTERRICHT

12. Vorsehen eines Unterrichts bezüglich sektiererischer Abwege in den universitären Fachbereichen für Bildung und Forschung (UFR) der Psychologie, der Pädagogik sowie in den IUFM.
13. Einführung von Unterricht über mentale Vereinnahmung und Viktimologie an den medizinischen Fakultäten.

Diese Module werden besonders am Ende der Kurse für Studenten vorgeschlagen, die Allgemeinmediziner oder Psychiater werden wollen, und sollten offen sein für Studenten des letzten Jahres des Lizentiats aus Psychologie. Diese Module sollten für alle Fachleute offen sein, die von der Tatsache des Sektierertums betroffen sind.

14. Einrichtung einer Fortbildung für Auditoren der Justiz und von Anwalts-Praktikanten bezüglich sektiererischer Fakten, mit besonderer Berücksichtigung des Familienrechts und des Rechtes des Kinderschutzes.
ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT
15. Verpflichtend Machung einer jährlichen medizinischen Kontrolle durch die Schulmedizin für Kinder über 6 Jahre, die innerhalb ihrer Familie oder in vertragslosen Einrichtungen unterrichtet werden.

Wenn medizinische Visiten allen Kindern bis zum Alter von 6 Jahren auferlegt werden, dann entkommen Kinder von diesem Alter an, die entweder innerhalb ihrer Familien oder in vertragslosen Einrichtungen unterrichtet werden, derzeit jeder medizinischen Kontrolle

16. Vereinheitlichung der Strafen für Eltern, die sich weigern, ihre Kinder impfen zu lassen.

Die elterliche Verweigerung der Impfung ihrer Kinder sollte, im Gegensatz zur heutigen Situation, überall durch dieselben Strafen geahndet werden. Der Artikel L. 3116-4 des Gesetzes betreffend die öffentliche Gesundheit sollte folgendermaßen geändert werden : „Die Weigerung, sich oder jene, über die man die elterliche Autorität ausübt oder denen man Vormund ist, den in den Artikeln L. 3111-2, L. 3111-3 und L. 3112-1 vorgesehenen Verpflichtungen zur Impfung zu unterwerfen oder die Verhinderung der Ausführung, wird mit sechs Monaten Gefängnis und einer Buße ab 3.750 Euro bestraft“.
17. Erinnerung an die bei Fehlen von Impfungen anzuwendenden Strafen durch ein Rundschreiben des Justizministeriums. 

18. Nichtberücksichtigung der Verweigerung einer Bluttransfusion ihrer Kinder durch die Eltern.

Indem sie die schwerwiegenden Risken feststellt, die das Leben von Kindern der Zeugen Jehovas bedrohen, meint die Enquetekommission, sie besser als das derzeitige Gesetz zu beschützen, indem sie eine Änderung des sechsten Absatzes des Artikels L. 1111-4 des Gesetzes über öffentliche Gesundheit vorschlägt.

Der vorerwähnte Text wird folgendermaßen geändert: „Falls eine Verweigerung einer Behandlung durch jene Person, welche die elterliche Autorität oder die Vormundschaft ausübt, Gefahr läuft, schwerwiegende Folgen für die Gesundheit des / der Minderjährigen oder des / der Vormundschaft unterworfenen Großjährigen herbeizuführen, wendet der Arzt die unerlässlichen Behandlungen an“.
Es wird vorgeschlagen, dies durch den folgenden Satz zu ergänzen: „Falls die Verweigerung eine Bluttransfusion betrifft, nimmt der Arzt die Bluttransfusion vor, nachdem er jene Person, welche die elterliche Autorität oder die Vormundschaft ausübt, über die Folgen ihrer Entscheidung informiert hat.“
Diese Gesetzesänderung sollte von erzieherischen Maßnahmen gefolgt sein, die darauf ausgerichtet sind, die der Bluttransfusion unterzogenen Jugendlichen anlässlich ihrer Rückkehr in den Schoß ihrer Familie psychologisch zu begleiten.

19. Forderung einer Bewertung nicht erprobter Therapien und Sicherstellung einer möglichst weitgehenden Bekanntmachung der Ergebnisse dieser Studien.
20. Veranlassung einer sofortigen Inspektion gewisser „Behandlungsstätten“ von in Schwierigkeiten geratenen Jugendlichen sowie eine administrative Untersuchung der Bedingungen, unter welchen diese eröffnet wurden.

Verschiedene sektiererische Bewegungen schlagen einer Behandlung von in Schwierigkeiten geratenen Heranwachsenden durch rigoroses Einsperren vor. Einige dieser Orte des Einsperrens scheinen seit ihrer Errichtung jeder Kontrolle entgangen und niemals inspiziert worden zu sein. 

21. Verbesserung der Betreuung von Sektenaussteigern und ihre Begleitung auf der Ebene der mentalen Gesundheit.

Die Enquetekommission hält es für dringend, das Angebot der Betreuung zu verallgemeinern. Sie fordert, dass eine vertiefte medizinische Studie betreffend die psychologischen Folgeerscheinungen bei Sektenaussteigern angefertigt wird und dass darin besonders die erlittenen Schäden minderjähriger Opfer berücksichtigt werden. Listen von speziell zur Analyse der „Abhängigkeitsbeziehungen“ ausgebildeten Therapeuten sollten den betroffenen Familien zur Verfügung gestellt werden.
22. Forderung an das Gesundheitsministerium, eine wissenschaftliche Arbeit herauszugeben, welche die sozialen und gesundheitlichen Folgen der Zugehörigkeit von Jugendlichen zu sektiererischen Organisationen beschreibt. 

23. Festlegung der Bedingungen für die Zuerkennung des Titels eines Psychotherapeuten

Die Enquetekommission hält die Bedingungen des Entwurfs der Verordnung über den Gebrauch des Titels „Psychotherapeut“ für ungenügend. Sie meint, die Inhaber eines Doktorats der Medizin, die Psychologen und Psychoanalytiker sollten den Nachweis einer theoretischen und praktischen Ausbildung in klinischer Psychopathologie erbringen, entsprechend den Bestimmungen des Artikels 52 des Gesetzes Nr. 2004-806 vom 9. August 2004 bezüglich der Politik der öffentlichen Gesundheit.
24. Festlegung der guten Praktiken der Psychotherapeuten

Die Kommission meint, die Verleihung des Titels „Psychotherapeut“ sollte mit dem Festhalten an einem Katalog der guten Praktiken verbunden sein, das es erlaubte, zu einer Fassung der Berufsethik der Praktiken der Psychotherapie fortzuschreiten. Diese Regeln sollten vor allem auf der Berücksichtigung der höheren Interessen des Kindes bestehen.
Die Verwirklichung dieser Empfehlung sollte im Rahmen einer Organisation der Tätigkeiten der Psychotherapie im Schoße eines fachlichen Rates erfolgen, entsprechend dem Modell des fachlichen Rates bestimmter paramedizinischer Berufe. Disziplinarinstanzen werden die Beachtung des Katalogs der guten Praktiken überwachen und die Verfahren der Evaluierung der therapeutischen Techniken könnten gelehrt werden.
25. Festlegung der anzuwendenden Strafen für die Anmaßung von Titeln.

Bessere Definition der Strafen für die Anmaßung von Titeln, indem sie jenen angeglichen werden, die im Artikel 433-17 des Strafgesetzes vorgesehen sind.
26. Eintragung  des Iboga in den modifizierten Erlass vom 22. Februar 1990, welche die Liste der Substanzen festlegt, die als Rauschgifte klassifiziert werden. 

Die Einnahme von Iboga, einer halluzinogenen Substanz, die von einem afrikanischen Strauch stammt, wird in einigen Bewegungen ungehindert zur Behandlung der Drogensucht verwendet, weil diese Substanz heute in Frankreich frei erhältlich ist. Da sie psychotisch und tödlich ist, sollte dieses Produkt in die Liste der Substanzen aufgenommen werden, die durch den modifizierten Erlass vom 22. Februar 1990 als Rauschgifte qualifiziert werden.
INNERES
27. Änderung des Artikels 910 des Zivilrechts, welcher der Verwaltung wieder die Möglichkeit des Widerspruchs gegen Verfügungen zwischen Lebenden oder durch Testament zugunsten kultischer Vereinigungen einräumt. 

Es handelt sich darum, ein wesentliches Regulierungswerkzeug für kultische Vereinigungen wieder herzustellen, dass durch eine Verordnung der Verwaltungsvereinfachung Nr. 2005-856 vom 28. Juli 2005 abgeschafft wurde.
28. Ermöglichung der Bildung dieses Widerspruchs, wenn die Vereinigung nicht die Ausübung eines Kultes zum Zweck hat, wenn die Ausübung des Kultes nicht der alleinige Zweck der Vereinigung ist, wenn deren Tätigkeiten insgesamt oder teilweise gegen die öffentliche Ordnung gerichtet sind und die höheren Interessen des Kindes missachten.

Es handelt sich darum, dass durch diese Änderung des Artikels 910 des Zivilrechts, in Übereinstimmung mit dem vorhergehenden Vorschlag, die traditionellen Kriterien des Verwaltungsrechts für die Anerkennung des Status als kultische Vereinigung wieder aufgegriffen werden, indem jene der höheren Interessen der Kinder hinzugefügt werden. Der Staatsrat und der Kassationsgerichtshof haben diesem letztgenannten Kriterium in einer übereinstimmenden Rechtssprechung eine „Überlegung von größter Bedeutung“ zugemessen, die jedoch durch die Verwaltungspraxis weithin ignoriert wurde.
JUSTIZ
29. Garantie der Unterstützung Minderjähriger durch einen Anwalt.

- Vom Beginn einer familiären Streitsache an die Vorsehung der Unterstützung des Minderjährigen, dessen Eltern oder dessen ein Elternteil einer Organisation angehören sollen, die Risken sektiererischer Abwege darbietet, durch einen Anwalt.
- Anerkennung desselben Rechts von Anfang der Untersuchung an für einen Minderjährigen, der Opfer eines Vergehens ist, das in einer Bewegung mit sektiererischem Charakter begangen wurde.

I. – Zivilrecht
30. Den Großeltern eines Kindes zu ermöglichen, direkt den Jugendrichter zu befassen, wenn die Gesundheit, die Sicherheit oder die Moral dieses Kindes in Gefahr sind.
In diesen Hypothesen erlaubt der Artikel 375 des Zivilrechts jedem der Eltern, dem Vormund, dem Minderjährigen oder den Behörden, vom Jugendrichter zu verlangen, dass er erzieherische Maßnahmen für das Wohl des Kindes verfügt.
Wenn die Großeltern in der Erziehung, die ihre Enkel erhalten, eine Gefahrensituation feststellen, können sie den Prokurator der Republik damit befassen, der dann entscheiden kann, den Jugendrichter damit zu befassen. Jedoch müsste in den meisten Fällen den sektiererischen Abwegen, welche die Kinder beeinflussen, schnellstens Widerstand geleitstet werden. Es scheint daher notwendig, den vorerwähnten Artikel zu modifizieren, um die Aktion der Großeltern, die um die Lebensbedingungen ihrer Enkel besorgt sind, zu begünstigen.

31. Harmonisierung der Politik der Behörden bezüglich der Abkommen für Familienhelfer und Pflegeeltern

Indem sie wünscht, dass auf dem nationalen Territorium dieselbe Politik angewendet wird und die Rechte der Kinder in allen Departements gleichartig geschützt werden, lädt die Enquetekommission das Gesundheitsministerium ein:

- jährliche Treffen unter den Direktoren der sozialen Hilfsdienste für die Kindheit zu veranstalten, um die Verfahren der Abkommen für Familienhelfer und Pflegeeltern zu harmonisieren

- ein Rundschreiben zu verfassen, das an diese Bedingungen erinnert.

II. – Strafrecht und Strafverfahren

32. Bestrafung der sozialen Isolierung von Minderjährigen

Ergänzend zur Bestimmung des Gesetzes „About-Picard“ (Artikel 223-15-2 des Strafgesetzes) bezüglich des Deliktes des Missbrauchs der Schwäche handelt es sich darum, die soziale Isolierung Minderjähriger zu bestrafen. Die Isolation eines Kindes in einer sektiererischen Organisation widerspricht den Vereinbarungen der Internationalen Konvention über die Rechte der Kinder und den Bestimmungen des Unterrichtsgesetzes, welche der Erziehung die Sorge für die Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes, für die Begünstigung seiner Eingliederung in die Gesellschaft und für die Ermöglichung der Ausübung seiner Bürgerrechte anvertraut.

33. Verstärkung der Bestrafung, die bei Unterlassung der behördlichen Anmeldung eines Kindes anzuwenden ist, indem daraus ein Delikt gemacht wird.

Heute wird die Unterlassung der behördlichen Anmeldung der Geburt eines Kindes mit einer einfachen Polizeistrafe 5. Klasse geahndet. Es wird vorgeschlagen, dieses Vergehen mit einer Strafe von 6 Monaten Gefängnis und einer Buße ab 3.750 Euro zu ahnden.

34. Eröffnung einer neuen Verjährungsfrist für minderjährige Opfer des Vergehens des Missbrauchs der Schwäche in Bewegungen von sektiererischem Charakter, zu rechnen vom Datum ihrer Großjährigkeit an.

Diese Frist könnte im Falle des Vergehens des Missbrauchs der Schwäche zehn Jahre sein, wie dies bereits für Delikte sexuellen Charakters der Fall ist, unter Anwendung des Artikels 8, 2. Absatz des Gesetzes für das Strafverfahren.
35. Neudefinition der Bedingungen des Einsatzes der Verfolgung wegen Werbung gegen Bewegungen von sektiererischem Charakter.

Artikel 19 des Gesetzes Nr. 2001-504 vom 12. Juni 2001, genannt „loi

About-Picard“, legt fest: „Mit einer Buße ab 7.500 Euro wird die Tat der Verbreitung, auf welche Art auch immer, von Nachrichten an Jugendliche und die Werbung einer juristischen Person bestraft, wie auch immer deren juristische oder tatsächliche Form sei, die Tätigkeiten verfolgt, deren Ziel es ist, eine psychologische oder physische Unterwerfung von Personen, die an diesen Tätigkeiten teilnehmen, zu erzeugen, aufrecht zu erhalten oder auszunützen, wenn gegen diese juristische Person oder gegen deren juristische oder tatsächliche Leiter wiederholt rechtskräftige strafrechtliche Verurteilungen wegen einer der folgenden Vergehen ausgesprochen wurde“ [es folgt eine Aufzählung der Vergehen].
Die Abhängigkeit der Möglichkeit der Verfolgung einer Bewegung mit sektiererischem Charakter, die Werbung bei Jugendlichen betreibt, von der Bedingung mehrerer vorhergehender Verurteilungen beschränkt heute die Tragweite der Bestimmung.

Es wäre wirksamer, diese Möglichkeit schon zu eröffnen, wenn die betreffende Bewegung bereits Gegenstand einer einzigen rechtskräftigen strafrechtlichen Verurteilung wegen des einen oder anderen der aufgezählten Vergehen war.

36. Meldungen systematisch der Staatsanwaltschaft übermitteln.
So wie es der Generalprokurator Viot während seiner Anhörung durch die Enquetekommision angegeben hat, sollte die Staatsanwaltschaft „Informationen anfordern, und, einmal im Besitz dieser Informationen, um die Reaktivität und Wirksamkeit zu zeigen, zu allererst einen Pool von Untersuchern aktivieren, der besser dazu geeignet ist, in Kürze die Konsistenz des Angebots und die Gewichte der Verdachtsmomente zu evaluieren, um so eine schnelle Eröffnung von erzieherischen Hilfsmaßnahmen zu erlauben, um den Minderjährigen dem Einfluss der sektiererischen Gruppe zu entziehen.“
Dies betrifft :
- Meldungen des Fernbleibens von der Schule. Der Artikel L.131-8 des Unterrichtsgesetzes sollte in diesem Sinn modifiziert werden;

- Meldungen über Schwierigkeiten oder Abnormalitäten, die von der Schulmedizin festgestellt werden (siehe ein beigelegtes Rundschreiben des Unterrichtsministeriums und des Gesundheitsministeriums); 

- Meldungen von Risken der Misshandlung, die zu „199 Alló, enfance maltraitée“ (Hallo, misshandeltes Kind) gelangt sind und die eine Beziehung zu einem sektiererischen Abweg haben könnten.
37. Erweiterung der Rolle der „Sektenreferenten“ der Generalanwaltschaften.

Nach acht Jahren des Bestehens zeigt es sich, dass diese Beamten beim Austausch von Informationen, welche die sektiererischen Abwege dieser oder jener Gruppe deutlich machen, eine wesentliche Rolle spielen. Diese unerlässliche Mission sollte jedoch erweitert werden. Das Justizministerium sollte das Rundschrieben vom 1. Dezember 1998 so aktualisieren, dass:
- den Verantwortlichen der Mission des Kampfes gegen die Sekten, die im Schoß der Direktion für kriminelle Angelegenheiten und Begnadigung errichtet wurden, alle Informationen zukommen, die auf der Ebene der Generalanwaltschaften gesammelt wurden; 

- ihre Informationen mit jenen gekreuzt werden, die ihnen die MIVILUDES liefern wird;

- zwischen den Staatsanwaltschaften des Zuständigkeitsbereichs des Berufungsgerichts einen Austausch der Informationen sichergestellt und darüber gewacht wird, dass diese letzteren bei den Behörden in interessierten Ämtern verbreitet werden;
- Informationsaustausch mit den verteilten Staatsdiensten stattfindet: DRASS, Inspektionen der Akademie, allgemeine Auskünfte, ….
- eine Verbindung mit jenen Organisationen hergestellt wird, die den Zweck haben, gegen die sektiererischen Abwege zu kämpfen und auf die im Artikel 2-17 des Strafverfahrensgesetzes verwiesen sind.
III. – Öffentliche Freiheiten
38. Integration des Kampfes gegen sektiererische Abwege in die Gesetzgebung bezüglich für die Jugend bestimmter Publikationen.

Es handelt sich darum, zu vervollständigen:

- den Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juli 1949, der eine Liste der verbotenen Erwähnungen in für die Jugend bestimmten Publikationen enthält;
- den Artikel 14, der die Ausbeutung oder den Verkauf von Publikationen jeder Art verbietet, die eine Gefahr für die Jugend darstellen, mit Bezug auf das Delikt des betrügerischen Missbrauchs des Zustands der Unwissenheit oder der Schwäche einer Person im Sinne des Artikels 223-15-2 des Strafgesetzes.

39. Berücksichtigung des Kampfes gegen die sektiererischen Abwege in der Gesetzgebung bezüglich der digitalen Ökonomie (l’économie numérique).

Eine erste Modifikation erweitert das Feld der Anwendung des Artikels 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2004 auf das Vertrauen in die digitale Ökonomie. Dieser Artikel verpflichtet die technischen Lieferanten der digitalen Ökonomie, die Behörden über eine Anzahl von ungesetzlichen Aktivitäten zu informieren: Verteidigung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Erregung von Rassenhass, Kinderpornographie. Wenn die zuständigen Behörden nicht sofort durch die Lieferanten der Dienste über die Existenz dieser ungesetzlichen Tätigkeiten informiert werden, setzen sich diese Personen einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und einer Buße von 75.000 Euro aus. Es wird vorgeschlagen, hier die Meldungen über betrügerischen Missbrauch des Zustands der Unwissenheit oder der Schwäche einer Person im Sinne des Artikels 223-15-2 des Strafgesetzes hinzuzufügen.
Eine zweite Modifikation würde den durch die richterliche Autorität ermächtigten Untersuchern ermöglichen, unter einem Decknamen an elektronischen Austauschen beteiligt zu sein, mit Personen in Kontakt zu sein, die dafür geeignet sind, Verursacher von betrügerischem Missbrauch des Zustands der Unwissenheit oder der Schwäche einer Person im Sinn des Artikels 223-15-2 des Strafgesetzes zu sein.
IV. – Gerichtliche Organisation
40. Die Rechtswohltat der gerichtlichen Unterstützung ohne die Bedingung der Mittel solchen Personen zu gewähren, die ein Verfahren wegen betrügerischen Missbrauchs des Zustands der Unwissenheit oder Schwäche einleiten.

Gemäß dem Artikel 4 des Gesetzes Nr. 91-647 vom 10. Juli 1991 bezüglich der gerichtlichen Unterstützung müssen die Kläger Mittel nachweisen, die niedriger als Beträge sind, die jährlich durch Verordnung festgesetzt werden (entweder 859 Euro monatlich für vollständige gerichtliche Unterstützung oder 1.288 Euro für teilweise gerichtliche Unterstützung; diese Beträge können für familiäre Belastungen erhöht werden). Jene Personen, die eine Bewegung sektiererischen Charakters verlassen, sind im allgemeinen nicht in der Lage, den Nachweis der geforderten Mittel zu erbringen. Die vorgeschlagene Maßnahme hat den Zweck, sie davon zu dispensieren.
BERUFLICHE WEITERBILDUNG
41. Förderung der Weiterbildung über das Sektenwesen für Beamte und Anwälte.

- Vorzugsweise Jugend- und Familienrichtern die Teilnahme an der jährlichen Weiterbildungstagung ermöglichen, die durch die Nationale Beamtenschule veranstaltet wird;
- In jedem Berufungsgericht gemeinsam mit den Beamten unter dem Vorsitz des amtlichen „Sektenreferenten“ oder eines Mitglieds der MIVILUDES halbjährliche oder jährliche Treffen veranstalten, bei denen Erfahrungen ausgetauscht werden;

- Den Nationalen Rat der Anwälte einladen, Schulungen über das Sektenproblem einzurichten, besonders in Hinblick auf Streitigkeiten bezüglich des Familien- und Kinderrechts.

42. Die Departementsräte dazu veranlassen, Schulungen über das Sektenwesen für das Personal ihrer sozialen Dienste einzurichten, das mit den Verfahren der Anerkennung von Familienhelfern oder Pflegefamilien beauftragt ist.
43. Ausbildung von regionalen „Sektenreferenten“ des Ministeriums für Gesundheit und des Ministeriums für Jugend und Sport, damit sie die nötige Qualifikation erhalten, um die Angestellten der verteilten Dienste für die Gefahren der sektiererischen Abwege sensibilisieren zu können.

ÄUSSERE ANGELEGENHEITEN
44. Schaffung einer Stelle eines Korrespondenten im Ministerium mit dem Auftrag, die Probleme zu verfolgen, die mit den sektiererischen Abwegen verbunden sind, und Vorschläge von Politiken für Maßnahmen, Bildung und Information.
Im Schoß des Ministeriums des Äußeren gibt es  keinen Beauftragten, keine Zelle der Wachsamkeit, die eine Überwachung des Sektenphänomens und eine Koordination der Politik der verschiedenen Direktionen gewährleistet, die dem Problem gegenüberstehen könnten. Die Direktiven, die Maßnahmen und die Ausbildung für das Personal des Ministeriums sind nicht genügend durch eine eigens dafür geschaffene Struktur festgelegt. Dieser Mangel erschwert die Maßnahmen der Diplomaten, wenn sie Fremden die französische Politik auf dem Gebiet des Kampfes gegen die sektiererischen Abwege erklären sollen.

45. Sensibilisierung der Mitarbeiter des Ministeriums auf Auslandsposten für die Risken der sektiererischen Abwege.

Die Betreuung und Hilfe für Kinder, die mit oder ohne ihre Eltern ins Ausland geschickt werden, im Schoß von Gruppierungen, deren sektiererische Abwege weniger überwacht und geahndet werden als in Frankreich, werden durch die Konsulardienste nur für den Fall sichergestellt, dass ihnen eine Meldung zur Kenntnis gebracht wurde. Sie müssen auf systematische und präventive Weise sichergestellt werden.
INTERMINISTERIELLE MASSNAHMEN
I. – Bessere Erfassung der Zahl der nicht behördlich gemeldeten Kinder
46.  Die Generalinspektionen des nationalen Unterrichts, der sozialen Angelegenheiten und der Verwaltung einladen, eine Studie zu erstellen, die einerseits die Aufgabe hat, jene Kinder zu erfassen, die nicht behördlich gemeldet sind, und andererseits  Vorschläge zu machen, um allgemein die Verpflichtung zur Meldung der Geburt von Kindern zu verstärken.

II. – Verstärkung der Aktionen von MIVILUDES

47. Den Kinderanwalt im Schoße der MIVULUDES am Kampf gegen die sektiererischen Abwege teilnehmen lassen.

Um die Koordination der Maßnahmen zu verbessern, die vom Kinderanwalt und von der MIVILUDES unternommen werden, wird empfohlen, den Kinderanwalt am Orientierungsrat der MIVILUDES teilnehmen zu lassen.

48. Förderung der Koordination der Maßnahmen der Vereinigungen, die am Kampf gegen die sektiererischen Abwege teilnehmen.

Da ein Fehlen der Koordination zwischen den verschiedenen Vereinigungen zur Verteidigung der Individuen gegen die sektiererischen Abwege sowie der Verteilung die sie betreffenden Informationen festgestellt wird, wünscht die Enquetekommission, dass MIVILUDES jährlich einen Tag der Überlegung veranstaltet, welcher die Vereinigungen vereinigt, die am Kampf gegen die sektiererischen Abwege teilnehmen, auf die im Artikel 2-17 der Strafgesetzes hingewiesen wird, sowie die Beamten, die Opfer und die Eltern der Opfer.

49. Verstärkung der Tätigkeit der MIVILUDES auf internationaler Ebene.

Da die französische Politik des Kampfes gegen die sektiererischen Abwege bei mehreren Staaten ein gewisses Unverständnis erregt, geziemt es sich für die Interministerelle Kommission, eine wichtigere Rolle der Bildung und der Information bei internationalen Institutionen zu spielen. Frankreich sollte sich daher beim Europarat für die Verwirklichung der Empfehlung Nr. 1412 vom 22. Juni 1999 einsetzen, deren Berichterstatter Herr Nastase war und die die Bildung eine europäischen Observatoriums für die Gruppen religiösen, esoterischen oder spirituellen Charakters anregt, deren Aufgabe es sein würde, den Austausch zwischen den nationalen Zentren zu erleichtern“. Die MIVILUDES hätte eine natürliche Berufung, an der Leitung einer solchen Institution beteiligt zu sein
50. Bekräftigung der besonderen Eigenheit des Kampfes gegen die sektiererischen Abwege auf Departementsebene.

Der Artikel 10 der Verordnung Nr. 2006-665 vom 7.Juni 2006 bezüglich der  Verminderung der Zahl und der Vereinfachung der Zusammensetzung  verschiedener administrativer Kommissionen hat beim Vertreter des Staates im Departement und in Paris beim Polizeipräfekten den „Departementsrat zur Vorbeugung von Verbrechen, zur Hilfe für die Opfer und zum Kampf gegen Drogen, sektiererische Abwege und Gewalt gegen Frauen“ etabliert.

Da dieser Text de facto die Departementszellen der Wachsamkeit zum Verschwinden brachte, deren Arbeit eine wertvolle Informationsquelle über bestehende sektiererische Bewegungen oder die unmittelbare Entdeckung neuer sektiererischer Abwege war, ist die Enquetekommission über die Erheblichkeit dieser neuen Verordnung mit Rücksicht auf die Besonderheit der Aktionen des Kampfes gegen die sektiererischen Abwege besorgt. Sie fürchtet, dass die Tagesordnungen dieser Departementsräte die Sektenfrage nur auf die zweite Ebene ihres Interesses abschieben und dass das Engagement der staatlichen Dienste im Kampf gegen die sektiererischen Abwege schwieriger zu messen und zu kontrollieren sein wird. 

Aus diesem Grund schlägt die Enquetekommission vor, in jedem Departementsrat: 

- eine Arbeitsgruppe zu gründen, welcher, speziell den sektiererischen Abwegen gewidmet, der Präfekt oder einer seiner Stellvertreter, ein Vertreter des Generalrats, der regionale Delegierte der MIVILUDES, der Referent der Staatsanwaltschaft des Berufungsgerichts, die regionalen Korrespondenten der am Problem der sektiererischen Abwege interessierten Ministerien und die Vertreter der Vereinigungen angehören sollten, auf die im Artikel 2-17 des Strafprozessgesetzes verwiesen wird; diese Gruppe wird sich mindestens zweimal im Jahr treffen und über ihre Arbeit dem Departementsrat Rechenschaft ablegen;
- sich mindestens einmal jährlich mit einer Tagesordnung zu treffen, deren ausschließlicher Gegenstand der Kampf gegen die sektiererischen Abwege sein wird.
Das französische Original ist zu finden unter:

 

http://www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/AN_rapport_Mineurs_19_13_2006_r3507-_synthese_propositions.pdf
 

